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Interesse am Täter-Opfer-Ausgleich?

Persönliche Informationen unter:
Tel.: 0351 - 446 - 4545

Sie erreichen uns:
Mo – Do: 9 - 15 Uhr
Fr: 9 - 12 Uhr

Kurzfilm zum TOA:

Fachstelle in Ihrer Nähe / Ansprechperson:
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https://youtu.be/wem00LGDyMU?si=yrfP0Zno2Hjvsj-u


Sie können mitbestimmen

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Angebot an die Verletzten und Beschuldigten von Straftaten, 
den durch die Tat entstandenen Konflikt zu klären. 
Dies ist mithilfe von allparteilichen Vermittlerinnen und Vermittlern möglich.

Beschuldigte können:

 reden, fragen, Hintergründe schildern
 Bedürfnisse der Betroffenen ernstnehmen
 Verantwortung übernehmen
 sich entschuldigen
 Streit beilegen
 Wiedergutmachung leisten
 ggf. Strafmilderung oder ein Absehen von Strafe  

erreichen
 Vorurteilen entgegenwirken

Verletzte können:

 reden, fragen, Ärger loswerden
 selbstbestimmt handeln und Vorstellungen äußern
 Entschuldigung hören
 Streit beilegen
 Wiedergutmachung erfahren
 Schmerzensgeld erhalten
 Ängste abbauen
	 Frieden finden

Verletzte und Beschuldigte können:

 Konflikt gemeinsam klären
 Aussöhnung erreichen
 Regelung für künftige Begegnungen finden
 Zivilprozess vermeiden

Täter-Opfer-Ausgleich ist:

 freiwillig
 fair und unparteiisch
 vertraulich
 kostenlos
 unbürokratisch


